
Leopoldstraße 29 | D-54550 Daun
Telefon 049 (0)	6592 939-0
Telefax 049 (0) 	6592 939-200
info@vgv.daun.de | www.daun.de




[image: C:\Users\schmitt\Pictures\VGV Logo 4c 10-2012 neu.jpg]VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG DAUN











Verbandsgemeindeverwaltung Daun | Postfach 1140 | D-54542 Daun


[bookmark: _GoBack]An die
[bookmark: Text2]Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler
der Schulen 
in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Daun





Bearbeiter: Anna Bauer | Zentralabteilung: Schulen/Kindergärten/Sport | Aktenzeichen: 1.7/bau
[bookmark: Text10]Raum: 302 | Durchwahl: 06592 939-292 | E-Mail: Anna.Bauer@vgv.daun.de
Kosten der Mittagsverpflegung
hier: Preiserhöhung 


Daun, 16. März 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,


die Verbandsgemeinde Daun als Schulträger gewährleistet an den Ganztagsschulen und an den Schulen mit einem Nachmittagsangebot die Mittagsverpflegung für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Bei der täglich wechselnden Menüauswahl wird auf die Einhaltung der „DGE-Qualitätsstands für Schulverpflegung“, auf ein nährstoffoptimiertes Verpflegungsangebot sowie auf hochwertige Produkte der „Regionalmarke Eifel“ geachtet. 

Durch die aktuellen Entwicklungen unter Berücksichtigung der Preisanpassungen für den Lebensmittelwareneinkauf, die Erhöhung der Energiekosten, insbesondere aber die ab 01.04.2022 geltenden überdurchschnittlichen Tariferhöhungen im Gastronomiebereich war eine Neukalkulation der Kosten der Mittagsverpflegung vorzunehmen. Im Ergebnis beträgt der Preis je Mittagessen aktuell 4,40 EUR. Dieser Betrag ist auch an das teilweise eingesetzte Cateringunternehmen zu zahlen.

Die Verbandsgemeinde Daun wird jedoch auf eine 100%ige Weitergabe der Preiserhöhung an die Personensorgeberechtigten aus sozialen Gesichtspunkten entsprechend der seinerzeitigen Beschlussfassung verzichten.  Der von den Personensorgeberechtigte zu zahlende Preis wird 

ab dem 01.05.2022 auf 4,00 EUR / Essen

festgelegt.





Sofern Sie Leistungen aus Bildung und Teilhabe beziehen, werden aufgrund des neuen Starke-Familien-Gesetzes seit August 2019 die kompletten Aufwendungen für das gemeinschaftliche Mittagessen nach § 28 Abs. 6 SGB II übernommen, d. h. es ist kein Eigenanteil zu leisten.

Sofern Sie Leistungen aus dem Sozialfonds beziehen, ist ab dem 01.05.2022 lediglich ein sozial angemessener Anteil in Höhe von 3,00 EUR je Essen zu leisten.

Mit freundlichen Grüßen
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i.A. Anna Bauer
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